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Becker, Roland

Von: Becker, Roland
Gesendet: Mittwoch, 27. März 2019 14:22
An:  (spd-hilden@t-online.de); AfD (hilden@afd-kvmettmann.de); ALLIANZ 

(info@allianzfuerhilden.de); Bommermann, Prof. Dr. Ralf; Bürgeraktion 
Fraktion; CDU; FDP; Grüne; Alkenings, Birgit; Danscheidt, Norbert; Eichner, 
Sönke; Hoff, Rita; Nehren, Renate; Ortmanns, Monika; Peter, Rebekka; 
Schiller, Carola; Stuffmann, Ute; Waiss, Sabine; Becker, Roland; Ockenfeld, 
Sonja; Schwenger, Geri

Betreff: Bebauungsplan Nr. 255: erneuter Offenlagebeschluss_Sitzung des Rates 
am 3.4.2019

Mitglieder des Rates (BCC) 
Fraktionen 
VV 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
mit E-Mail vom 11. März wurden Sie darüber in Kenntnis gesetzt, dass ich beabsichtige, der Bitte der  K&S 
Projektentwicklungsgesellschaft, die Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 61/223 „Bebauungsplan Nr. 255: 
erneuter Offenlagebeschluss“ nicht in die Tagesordnung des Rates aufzunehmen, nachzukommen. 
Nach reiflicher Überlegung bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass ich dieser Bitte nicht ohne 
Rücksprache mit dem Rat entsprechen möchte.  Der Stadtentwicklungsausschuss hat den (einstimmigen) 
Beschluss gefasst, die Sitzungsvorlage zur Entscheidung in den Rat zu vertagen. Vor diesem Hintergrund 
sollte der Rat entscheiden, ob die Sitzungsvorlage inkl. dem Antrag der Fraktion Bürgeraktion beraten oder 
dem Antrag der Projektentwicklungsgesellschaft vom 06.03.2019 entsprochen wird, die Beratung zunächst 
auszusetzen, um der Projektgesellschaft die erbetene Beratungszeit zu ermöglichen. 
Die Tagesordnung sieht daher zunächst die Behandlung der Sitzungsvorlage unter TOP 4.3 vor. Nun kann 
der Rat selbst aufgrund seiner Planungs- und Beratungshoheit die Vorlage zu Beginn der Sitzung von der 
Tagesordnung absetzen oder eine Entscheidung in der Sache (erneut) vertagen. 
 
Gez. 
Birgit Alkenings 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
Roland Becker 
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